
Der Zürcher Tieranwalt hat sich bes-
tens bewährt. In keinem anderen Kan-
ton sind in den vergangenen 15 Jah-
ren auch nur annähernd so viele Tier-
schutzverfahren durchgeführt worden. 
Zudem liegen im Kanton Zürich auch 
die Strafen für Tierschutzdelikte deut-
lich höher als der schweizweite Durch-
schnitt.

Am 7. März 2010 entscheidet das
Volk an der Urne über die gesamt-
schweizerische Einführung von Tieran-
wälten. Bitte geben Sie den Tieren Ihre
Stimme und sagen sie JA zur wichti-
gen Tierschutzanwalt-Initiative!
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TIERE BRAUCHEN UNSERE HILFE
WAS MACHT EIN TIERANWALT?

TIERANWALT 

Mehr Informationen zu diesem und vie-
len weiteren Tierschutzthemen finden 
Sie im 600-seitigen Praxisratgeber 
«Tier im Recht transparent» (Schul-
thess Verlag). Das Werk ist im Buch-
handel  oder bei der TIR für 49 Franken 
erhältlich.

Ein sehr effizientes Instrument für 
den Vollzug des Tierschutzstrafrechts
ist das Amt des Tieranwalts, das bis-
her aber leider nur im Kanton Zürich 
existiert. Der Tieranwalt unterstützt 
die Ermittlungsbehörden in Fällen von 

Verstössen gegen das Tierschutzrecht 
und vertritt in Strafverfahren die In-
teressen der betroffenen Tiere. Als ihr 
Fürsprecher kommen ihm die Befug-
nisse eines normalen Geschädigtenver-
treters zu. Zugunsten der Tiere kann er 
auch ungerechtfertigte Freisprüche und 
Verfahrenseinstellungen anfechten.

Begangene Tierquälereien können damit
zwar nicht ungeschehen gemacht wer-
den, doch sorgt der Tieranwalt zumin-
dest dafür, dass die Täter für ihre De-
likte zur Verantwortung gezogen wer-
den. Seine Tätigkeit hat überdies eine 
starke präventive Wirkung, weil Tierquä-
ler von weiteren Taten abgehalten werden.

Besserer Vollzug des Tierschutzstrafrechts dank Tieranwälten.
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